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Die Schweizer

Hebamme

Bern, 1. Mai 1967 Monatsschrift 65. Jahrgang

Verantwortliche Redaktion : für den wissenschaftlichen Teil :

Prof. Dr. med. M. Berger, Direktor der Universitäts-Frauenklinik
und der Hebammenschule Bern ; für den allgemeinen Teil :

Frl. Martha Lehmann, Hebamme, Zollikofen (BE) Tel. 57 32 80.

Abonnements : Jahresabonnement für die Schweiz Fr. 6.—, für
das Ausland Fr. 6.— plus Porto. — Inserate : im Inseratenteil

pro einspaltige Petitzeile 60 Rp., im Textteil pro einspaltige
Petitzeile 90 Rp.

Druck und Expedition : Werder AG, Buchdruckerei und Verlag,
Mattenenge 2, Bern, Tel. (031) 22 21 87, Postcheck 30-409, wohin
auch Abonnements- und Insertionsaufträge zu richten sind.

°FFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN H E B A M M E N VE RB A N D E S

Willkommen

in Bern

zur 74.

Delegierten-

Versammlung

5./ 6. Juni 1967

PROGRAMM
^°ntag, den 5. Juni 1967
°9-00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr Empfang der Delegierten und Gäste im

Frauenspital. Anschliessend Entgegennahme der Festabzeichen
und Geschenksäcke sowie der vom Frauenspital offerierten

p
Lunchtasche.

ÜI*kt 14.00 Uhr Beginn der Delegiertenversammlung im Grossratssaal
des Rathauses.

^15 Uhr Apéritif, als Gruss von Stadt und Kanton Bern an die dele¬

gierten Hebammen. Im Ratskeller.
945 Uhr Bankett mit anschliessender Abendunterhaltung im Casino.

^enstag, den 6. Juni 1967
?®-Oo Uhr Abfahrt ab Platte Schanzenpost zur «Fahrt ins Blaue».
<•45 Uhr Mittagessen im Kornhauskeller.
r°tz der ständig stfeigenden Preise ist es uns auch diesmal wiederum

^glich, den Preis von Fr. 35.— für die Festkarte aufrecht zu erhalten,
°Ovvohl die effektiven Auslagen weit höher liegen. Diese erfreuliche Tat-
Sache nicht zuletzt dank vieler grosszügigen Spenden verschiedener Fir-

welche wir nach der Delegiertenversammlung namentlich erwähnen
Verden.

'Qpfungen in der Schwangerschaft
Wi I. Delnon

£>as Impfproblem ist heute aktueller denn je zuvor. Wir wissen, dass
gewisse Virusinfektionen (z. B. Röteln) kindliche Schäden und Missbil-
ün8en bedingen können, wenn die Mutter in der Frühschwangerschaft
aran erkrankt. Die Entdeckung solcher Zusammenhänge bedeutet ein

®eWichtiger Fortschritt. Das erhoffte Ziel ist jedoch erst erreicht, wenn
Impfstoffen wirksam dagegen gekämpft werden kann. Der Arbeitsplatz

und die Fortschritte auf diesem Sektor sind beträchtlich. Andereres
stellen örtliche Epidemien oder Reisen in ferne Länder häufiger

Frühstück, Mittagessen, Bankett, Geschenksack usw. sind nur gegen die
entsprechenden Bons erhältlich. Für nicht benützte Bons erfolgt keine
Rückerstattung.

Fahrplanauszüge
Bern—Luzern Bern—Zürich
Bern ab 17.18 Uhr Bern ab 15.24 Uhr
Bellinzona an 21.41 Uhr Zürich an 17.03 Uhr *
* Anschlüsse nach : Chur, Schaffhausen, Winterthur, St. Gallen

Bern—Basel Bern—Genf
Bern ab 17.04 Uhr Bern ab 16.08 Uhr
Basel an 18.30 Uhr Bern—Brig

Bern ab 16.13 Uhr

Diese Abfahrtszeiten sind infolge Fahrplanwechsels (27. 5.) provisorisch.
Kleine zeitliche Verschiebungen sind möglich.

Im Namen der Sektion Bern
des Schweizerischen Hebammenverbandes

T. Tschanz

als früher das Problem einer Impfung in der Schwangerschaft. Aus
diesem Grunde fanden wir es angezeigt, eine kurze Darstellung der
gebräuchlichen Impfungen vorzunehmen.

Der grösste Teil der ausführbaren Impfungen dient zum Schutz der
Mutter, einige Impfungen sowohl zum Schutz der Mutter wie auch des
Kindes. Es ist allgemein bekannt, dass das Neugeborene für die ersten
Lebensmonate spezifische Abwehrkörper gegenüber den üblichen
Infektionskrankheiten von der Mutter mitbekommen hat. Das Neugeborene
ist in den ersten Lebensmonaten jedoch nicht in der Lage, spezifische
Abwehrkörper gegenüber einer Reihe der wichtigsten Infektionskrankheiten

selbst zu bilden.
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